
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 20. und 21. August 2022 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Not-
falldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116 117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805 / 191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 20. und 21. August 2022 unter 
Telefon 08321/22155. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 
18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in 
der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, 
wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst  
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Oberstdorf,  
Fischen, Bad Hindelang:
am 20. August 2022: Apotheke am Rathaus, Immenstadt, 
Marienplatz 3, Telefon 08323/6396
am 21. August 2022: Iller Apotheke, Blaichach, 
Ettensberger Straße 1a, Telefon 08321/5099

Oberstaufen:
am 20. August 2022: Post-Apotheke, Weiler-Simmerberg, 
Bahnhofstraße 9, Telefon 08387/8383
am 21. August: Stadt-Apotheke, Lindenberg,  
Bismarckstraße 9, Telefon 08381/940087

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 20. August 2022: Andreas-Hofer-Apotheke, Altusried, 
Kemptener Straße 2, Telefon 08373/921757 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 21. August 2022: Magnus-Apotheke, Buchenberg, 
Lindauer Straße 16, Telefon 08378/275 (18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 20. August 2022: Burg-Apotheke, 
Kronenstraße 11, Telefon 0831/27356
am 21. August 2022: Engel-Apotheke,
Lotterbergstraße 57, Telefon 0831/97170

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

Gemeinde Ofterschwang, Kirchgasse 1, 87527 Ofterschwang

Bekanntmachung
Planfeststellung nach §§ 17 ff. Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i. V. 
m. Art. 72 ff. Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG);
Anhörungsverfahren 

Bundesstraße 19, Oberstdorf – Kempten (Allgäu); 
Erneuerung der Brücke über die Iller bei Sigishofen 

von Abschnitt Nr. 180, Station 5,079 bis Abschnitt Nr. 200,  
Station 0,051 (Bau-km 0+279 bis Bau-km 0+655)

Das Staatliche Bauamt Kempten hat für das oben genannte Bauvorhaben die 
Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens beantragt.

1.  Der vorliegende Plan umfasst die Erneuerung der Brücke über die Iller 
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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.0–12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: (08321) 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

und der Brücke über den Anschlussast Fahrtrichtung Süd der Anschluss-
stelle Sonthofen Süd im Zuge der Bundesstraße 19 bei Sigishofen südlich 
der Kreisstadt Sonthofen im Landkreis Oberallgäu. Auf Grund der 
erheblichen Defizite ist eine Instandsetzung des Bauwerkes nicht mehr 
möglich. Die Brücke über die Iller besteht aus zwei Teilbauwerken mit 
insgesamt vier Fahrstreifen, wobei ein Hauptfahrstreifen je Fahrtrichtung 
und ein Ein- bzw. Ausfädelstreifen der Anschlussstelle Sonthofen Süd 
vorgesehen ist. Die Brücke über den Ast B 19 Anschlussstelle Sont-
hofen besteht ebenfalls aus zwei Teilbauwerken und hat insgesamt drei 
Fahrstreifen (einer in Fahrtrichtung Nord, zwei in Fahrtrichtung Süd). 
Zusätzlich wird auf dem Brückenbauwerk je Fahrtrichtung ein Seiten-
streifen als Nothaltebucht und für betriebliche Zwecke vorgesehen. Die 
Gesamtbaulänge beträgt 376 m.

Zum Ausgleich dieses Eingriffs in Natur und Landschaft sind entspre-
chende naturschutzrechtliche und landschaftspflegerische Maßnahmen 
vorgesehen.

Für das Vorhaben einschließlich der naturschutzrechtlichen und land-
schaftspflegerischen Vermeidungs-, Ausgleichs-, Ersatz- und Gestaltungs-
maßnahmen werden Grundstücke in der Gemarkungen Sonthofen, Ofter-
schwang und Martinzell beansprucht. Der Plan enthält auch Widmungen 
und Umstufungen von Straßen sowie wasserrechtliche Erlaubnisanträge.

2.  Für dieses Vorhaben besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG).

3.  Zuständig für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens sowie für 
die Erteilung von Auskünften ist die Regierung von Schwaben, Sachge-
biet 32, Fronhof 10, 86152 Augsburg. Auskünfte über das Bauvorhaben 
selbst erteilt auch das Staatliche Bauamt Kempten, Bereich Straßenbau, 
Rottachstraße 13, 87439 Kempten (Allgäu). 

4.  Der Plan – bestehend aus Zeichnungen und Erläuterungen – liegt in der 
Zeit von

Dienstag, den 30. August 2022, bis einschließlich Donnerstag, 
den 29. September 2022

in der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen 
i. Allgäu, Zimmer Nr. 13 als auch in der Gästeinformation Ofterschwang, 
Kirchgasse 1, 87527 Ofterschwang, I. Stock, während der allgemeinen 
Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Für die Einsichtnahme gelten die jeweiligen infektionsschutzrechtlichen 
Vorgaben nach dem Infektionsschutzgesetz bzw. einer Bayerischen Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen während des 
Auslegungszeitraums auf der Internetseite der Regierung von Schwaben 
unter http://www.regierung.schwaben.bayern.de einzusehen. Es wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass nur die offiziell in den vom Vorhaben 
betroffenen Gemeinden ausgelegten Planunterlagen und die in dieser 
Bekanntmachung enthaltenen Angaben für das Verfahren rechtlich ver-
bindlich sind. Die Bereitstellung der Unterlagen im Internet erfolgt ohne 
Gewähr auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den amtlichen 
Auslegungsunterlagen (Art. 27a Abs. 1 BayVwVfG). Diese Bekannt-
machung wird auch im Internet unter https://www.hoernergruppe.de/
rathaus/hoernergruppe/aktuelles veröffentlicht.

5.  Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der 
Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG von der Auslegung 
des Plans.

6.  Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann Ein-
wendungen gegen den Plan bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, das ist bis zum

Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast 
ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 9a Abs. 
6 FStrG).

12.  Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):
  Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im o. g. Planfeststellungs-
verfahren werden die erhobenen Einwendungen und darin mitgeteilten 
personenbezogenen Daten ausschließlich für das Planfeststellungs-
verfahren von der Planfeststellungsbehörde erhoben, gespeichert und 
verarbeitet. Die persönlichen Daten werden benötigt, um die Betroffen-
heit beurteilen zu können. Sie werden so lange gespeichert, wie dies 
unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Aufga-
benerfüllung erforderlich ist. Die Daten können an den Vorhabensträger 
und seine mitarbeitenden Büros zur Auswertung der Stellungnahmen 
weitergegeben werden. Insoweit handelt es sich um eine erforderliche 
und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Ver-
pflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 c) DSGVO.

Ofterschwang, den 17.08.2022

gez.: Alois Ried, Erster Bürgermeister 230

Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen

Bekanntmachung
Planfeststellung nach §§ 17 ff. Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i. V. 
m. Art. 72 ff. Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG);
Anhörungsverfahren 

Bundesstraße 19, Oberstdorf – Kempten (Allgäu); 
Erneuerung der Brücke über die Iller bei Sigishofen 

von Abschnitt Nr. 180, Station 5,079 bis Abschnitt Nr. 200,  
Station 0,051 (Bau-km 0+279 bis Bau-km 0+655)

Das Staatliche Bauamt Kempten hat für das oben genannte Bauvorhaben die 
Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens beantragt.

1.  Der vorliegende Plan umfasst die Erneuerung der Brücke über die Iller 
und der Brücke über den Anschlussast Fahrtrichtung Süd der Anschluss-
stelle Sonthofen Süd im Zuge der Bundesstraße 19 bei Sigishofen südlich 
der Kreisstadt Sonthofen im Landkreis Oberallgäu. Auf Grund der 
erheblichen Defizite ist eine Instandsetzung des Bauwerkes nicht mehr 
möglich. Die Brücke über die Iller besteht aus zwei Teilbauwerken mit 
insgesamt vier Fahrstreifen, wobei ein Hauptfahrstreifen je Fahrtrichtung 
und ein Ein- bzw. Ausfädelstreifen der Anschlussstelle Sonthofen Süd 
vorgesehen ist. Die Brücke über den Ast B 19 Anschlussstelle Sont-
hofen besteht ebenfalls aus zwei Teilbauwerken und hat insgesamt drei 
Fahrstreifen (einer in Fahrtrichtung Nord, zwei in Fahrtrichtung Süd). 
Zusätzlich wird auf dem Brückenbauwerk je Fahrtrichtung ein Seiten-
streifen als Nothaltebucht und für betriebliche Zwecke vorgesehen. Die 
Gesamtbaulänge beträgt 376 m.

Zum Ausgleich dieses Eingriffs in Natur und Landschaft sind entspre-
chende naturschutzrechtliche und landschaftspflegerische Maßnahmen 
vorgesehen.

Für das Vorhaben einschließlich der naturschutzrechtlichen und land-
schaftspflegerischen Vermeidungs-, Ausgleichs-, Ersatz- und Gestaltungs-
maßnahmen werden Grundstücke in der Gemarkungen Sonthofen, Ofter-
schwang und Martinzell beansprucht. Der Plan enthält auch Widmungen 
und Umstufungen von Straßen sowie wasserrechtliche Erlaubnisanträge.

2.  Für dieses Vorhaben besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Donnerstag, den 13. Oktober 2022,

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Hör-
nergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu Zimmer Nr. 13 oder bei der 
Regierung von Schwaben, Sachgebiet 32, Fronhof 10, 86152 Augsburg, 
erheben. Maßgeblich ist das Eingangsdatum bei der Verwaltungsbehör-
de. Durch E-Mail können Einwendungen rechtswirksam nur erhoben 
werden, wenn diese mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 
dem Signaturgesetz versehen und an die Adresse poststelle@reg-schw.
bayern.de gerichtet sind. Die Einwendung muss den geltend gemach-
ten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Bei 
grundstücksbezogenen Einwendungen sollte möglichst die Flurnummer 
und die Gemarkung des Grundstücks angegeben werden. Vereinigungen 
nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG können innerhalb der o. g. Frist 
Stellungnahmen zu dem Plan abgeben.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Verwaltungs- und Klage-
verfahren alle Äußerungen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen, ausgeschlossen (Art. 73 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG). Dies 
gilt auch für Äußerungen von Vereinigungen.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten 
unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte (gleich-
förmige Einwendungen) eingereicht werden, ist ein Unterzeichner mit 
Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für 
das Verfahren zu benennen, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtig-
ter (z. B. Rechtsanwalt) bestellt worden ist. Diese Angaben müssen deut-
lich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten 
sein. Andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

7.  Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Regierung von 
Schwaben nach pflichtgemäßem Ermessen, ob die rechtzeitig erhobenen 
Einwendungen und Stellungnahmen in einem Termin erörtert werden (§ 
17a Nr. 1 FStrG). Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser geson-
dert ortsüblich bekannt gemacht. Diejenigen, die Einwendungen erhoben 
haben bzw. bei gleichförmigen Einwendungen deren Vertreter oder 
Bevollmächtigte, werden von dem Erörterungstermin gesondert benach-
richtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, können sie 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevoll-
mächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu 
den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch 
ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss 
des Erörterungstermins beendet. 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

8.  Aufwendungen für die Einsichtnahme in den Plan, Erhebung von Einwen-
dungen bzw. Abgabe von Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungster-
min oder Vertreterbestellung werden nicht erstattet.

9.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung 
zumindest dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem 
Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfah-
ren behandelt. Dies betrifft insbesondere den Grunderwerb.

10.  Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des 
Anhörungsverfahrens durch die Regierung von Schwaben – Planfest-
stellungsbehörde – entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Plan-
feststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

11.  Mit Beginn der Auslegung des Plans treten die Anbaubeschränkungen 
nach § 9 FStrG und die Veränderungssperre nach § 9a FStrG in Kraft. 
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Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch 
ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss 
des Erörterungstermins beendet. 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

8.  Aufwendungen für die Einsichtnahme in den Plan, Erhebung von Einwen-
dungen bzw. Abgabe von Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungster-
min oder Vertreterbestellung werden nicht erstattet.

9.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung 
zumindest dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem 
Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfah-
ren behandelt. Dies betrifft insbesondere den Grunderwerb.

10.  Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des 
Anhörungsverfahrens durch die Regierung von Schwaben – Planfest-
stellungsbehörde – entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Plan-
feststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

11.  Mit Beginn der Auslegung des Plans treten die Anbaubeschränkungen 
nach § 9 FStrG und die Veränderungssperre nach § 9a FStrG in Kraft. 
Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast 
ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 9a Abs. 
6 FStrG).

12.  Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im o. g. Planfeststellungs-
verfahren werden die erhobenen Einwendungen und darin mitgeteilten 
personenbezogenen Daten ausschließlich für das Planfeststellungsver-
fahren von der Planfeststellungsbehörde erhoben, gespeichert und ver-
arbeitet. Die persönlichen Daten werden benötigt, um die Betroffenheit 
beurteilen zu können. Sie werden so lange gespeichert, wie dies unter 
Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Aufgabener-
füllung erforderlich ist. Die Daten können an den Vorhabensträger 
und seine mitarbeitenden Büros zur Auswertung der Stellungnahmen 
weitergegeben werden. Insoweit handelt es sich um eine erforderliche 
und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Ver-
pflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 c) DSGVO.

Sonthofen, 16.08.2022

STADT SONTHOFEN

gez.: Christian Wilhelm, Erster Bürgermeister 231

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 09.08.2022 (Bpl.Nr. 
0666/22), den Ersatzbau für die bestehende Hütte  in Oberstdorf (Fl.Nr. 
3028/84), Gemarkung Oberstdorf, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg 
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftform-
ersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elek-
tronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internet-
präsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Stefan Imhof

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
im Markt Oberstdorf, Prinzregenten Platz 1, 87561 Oberstdorf  eingesehen 
werden.

Stefan Imhof 232

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Kreislaufwirtschaftsgesetz; UVPG;
Antrag der Firma Lässer GbR, Herzmanns 11, 87448 Waltenhofen, auf 
Erteilung einer abfallrechtlichen Plangenehmigung zum Betrieb einer 
Erdaushubdeponie (Wiederverfüllung der Kiesgrube) auf den Grundstücken 
Flur-Nrn. 1767 und 1767/2, Gemarkung Schrattenbach, Markt Dietmanns-
ried

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Firma Lässer GbR beantragte beim Landratsamt Oberallgäu die Ertei-
lung einer abfallrechtlichen Plangenehmigung zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Erdaushubdeponie (Wiederverfüllung der Kiesgrube mit 
Erdaushub des Zuordnungswertes Z 0) auf den Grundstücken Flur-Nrn. 
1767 und 1767/2, Gemarkung Schrattenbach, Markt Dietmannsried. Das 
Verfüllvolumen beträgt ca. 52.000 m³. Das Landratsamt Oberallgäu führt 
für dieses Vorhaben ein Plangenehmigungsverfahren gem. § 35 Abs. 3 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes -KrWG- durch. 

Gemäß §§ 5 Abs. 1 Satz 1 und 7 i.V.m. Anlage 1 Nr. 12.3 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - war im Rahmen einer 
allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob die Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Die überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPV 
aufgeführten Kriterien hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht erforderlich ist, da das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG zu berück-
sichtigen wären. Gewässerbeeinträchtigungen sind mit der beantragten 
Ablagerung von unbelastetem Bodenaushubmaterial Z 0 nicht zu besorgen. 
Durch das Vorhaben sind keine Schutzgebiete, Biotopflächen oder sonstige 
naturschutzfachlich wertvollen Flächen betroffen. Auch die Auswirkungen 
auf Natur und Landschaft sind gering, da es sich um eine intensiv bewirt-
schaftete Fläche handelt, die mit Fortschritt der Auffüllung rekultiviert wird. 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und die biolo-
gische Vielfalt sind nicht zu befürchten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 5 Abs. 3 Satz 
1 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist. 

gez.: Evelyn Stadler  233

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 09.08.2022 (Bpl.Nr. 
1234/20T), die Errichtung einer  Garage und die Änderung der Grundrisse 
der Balkone in 87474 Buchenberg, Eschacher Straße 2 (Fl.Nr. 26, 26/1), 
Gemarkung Buchenberg, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftform-
ersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

3.  Zuständig für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens sowie für 
die Erteilung von Auskünften ist die Regierung von Schwaben, Sachge-
biet 32, Fronhof 10, 86152 Augsburg. Auskünfte über das Bauvorhaben 
selbst erteilt auch das Staatliche Bauamt Kempten, Bereich Straßenbau, 
Rottachstraße 13, 87439 Kempten (Allgäu). 

4.  Der Plan – bestehend aus Zeichnungen und Erläuterungen – liegt in der 
Zeit von

Dienstag, den 30. August 2022, bis einschließlich Donnerstag,  
den 29. September 2022

im Rathaus der Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, neben 
der Bürgertheke (Zimmer „Öffentlichkeitsbeteiligung“) im Erdgeschoss 
während der allgemeinen Öffnungszeiten von

 Montag und Mittwoch  08.00 – 12.00 Uhr
    13.30 – 17.00 Uhr
 Dienstag   08.00 – 13.00 Uhr
 Donnerstag und Freitag 08.00 – 12.00 Uhr

öffentlich zu jedermanns Einsicht aus.

Für die Einsichtnahme gelten die jeweiligen infektionsschutzrechtlichen 
Vorgaben nach dem Infektionsschutzgesetz bzw. einer Bayerischen Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen während des 
Auslegungszeitraums auf der Internetseite der Regierung von Schwa-
ben einzusehen, unter http://www.regierung.schwaben.bayern.de. Es 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur die offiziell in den 
vom Vorhaben betroffenen Gemeinden ausgelegten Planunterlagen und 
die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Angaben für das Verfahren 
rechtlich verbindlich sind. Die Bereitstellung der Unterlagen im Internet 
erfolgt ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den 
amtlichen Auslegungsunterlagen (Art. 27a Abs. 1 BayVwVfG). Diese 
Bekanntmachung wird auch im Internet veröffentlicht, unter https://www.
stadt-sonthofen.de/stadtinfos/aktuelles/bekanntmachungen.

5.  Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der 
Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG von der Auslegung 
des Plans.

6.  Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann Ein-
wendungen gegen den Plan bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, das ist bis zum

Donnerstag, den 13. Oktober 2022

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Sonthofen, Rathausplatz 
1, 87527 Sonthofen, im Fachbereich Bauverwaltung im 2. OG, Zimmer 
44 oder bei der Regierung von Schwaben, Sachgebiet 32, Fronhof 10, 
86152 Augsburg, erheben. Maßgeblich ist das Eingangsdatum bei der 
Verwaltungsbehörde. Durch E-Mail können Einwendungen rechtswirk-
sam nur erhoben werden, wenn diese mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen und an die Adresse 
poststelle@reg-schw.bayern.de gerichtet sind. Die Einwendung muss den 
geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erken-
nen lassen. Bei grundstücksbezogenen Einwendungen sollte möglichst 
die Flurnummer und die Gemarkung des Grundstücks angegeben werden. 
Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG können innerhalb 
der o. g. Frist Stellungnahmen zu dem Plan abgeben.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Verwaltungs- und Klage-
verfahren alle Äußerungen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen, ausgeschlossen (Art. 73 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG). Dies 
gilt auch für Äußerungen von Vereinigungen.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten 
unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte (gleich-
förmige Einwendungen) eingereicht werden, ist ein Unterzeichner mit 
Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für 
das Verfahren zu benennen, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtig-
ter (z. B. Rechtsanwalt) bestellt worden ist. Diese Angaben müssen deut-
lich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten 
sein. Andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

7.  Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Regierung von 
Schwaben nach pflichtgemäßem Ermessen, ob die rechtzeitig erhobenen 
Einwendungen und Stellungnahmen in einem Termin erörtert werden (§ 
17a Nr. 1 FStrG). Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser geson-
dert ortsüblich bekannt gemacht. Diejenigen, die Einwendungen erhoben 
haben bzw. bei gleichförmigen Einwendungen deren Vertreter oder 
Bevollmächtigte, werden von dem Erörterungstermin gesondert benach-
richtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, können sie 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevoll-
mächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu 
den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elek-
tronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internet-
präsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Karl-Heinz Pfeil

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Marktgemeinde Buchenberg, 87474 Buchenberg, Rathaussteige 2 
eingesehen werden.
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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu
Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 10.08.2022 (Bpl.Nr. 
0464/21T) die Änderung des 1. Flucht und Rettungsweges, Dach über 
Treppenhaus, Erweiterung Zwischenbau div. Änderungen in 87534 Ober-
staufen, Bgm.-Hertlein-Straße 12 (Fl.Nr. 370), Gemarkung Oberstaufen, 
bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftform-
ersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elek-
tronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internet-
präsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Karl-Heinz Pfeil

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Marktgemeinde Oberstaufen, 87534 Oberstaufen, Schloßstraße 8, 
eingesehen werden.
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Sonthofen, den 17. August 2022
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin


